
Gesetzblatt Teil II Nr. 34 — Ausgabetag: 21. April 1970 245

(2) Vor der Beendigung der Betriebspraktika haben 
die Studenten in der Regel im Kollektiv bzw. einzeln 
ihre Arbeitsergebnisse vor einem sachkundigen Gre
mium von Vertretern der Hochschule und dem Prak
tikumsbetrieb unter Einbeziehung von Vertretern der 
gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere der 
Freien Deutschen Jugend, zu verteidigen.

(3) Die während der Betriebspraktika angefertigten 
Arbeiten können durch die Hochschule als Diplom
arbeiten anerkannt werden, wenn sie den. in der 
Anordnung vom 21. Januar 1969 zur Verleihung des 
akademischen Grades Diplom eines Wissenschafts
zweiges — Diplomordnung — (GBl. II S. 105) enthalte
nen Anforderungen entsprechen.

(4) Die Hochschulen und die Praktikumsbetriebe 
sichern, daß hervorragende Leistungen der Studenten 
während der Betriebspraktika auf den Messen der 
Meister von morgen und den Leistungsschauen der 
Studenten und jungen Wissenschaftler ausgestellt 
werden.

(5) Wrerden im Ergebnis der Betriebspraktika von
den Studenten Neuerervorschläge und -methoden ein
gebracht, sind diese nach der Neuererverordnung in 
der Fassung der Änderungsverordnung zur Neuerer
verordnung vom 7. Juni 1967 (GBl. II S. 392) und der 
Anordnung vom 22. März 1967 über die Nachnutzung 
wissenschaftlich-technischer Ergebnisse innerhalb der 
Deutschen Demokratischen Republik (GBl. II S. 197) zu 
behandeln und die Studenten danach zu vergüten. Der 
die Praktikumsarbeiten finanzierende Praktikumsbe
trieb hat schutzrechtliche Maßnahmen einzuleiten. Über 
diese Rechtsvorschriften hinausgehende Festlegungen 
wie z. B. Geheimhaltungsbestimmungen sind in den 
vor Beginn des Betriebspraktikums abzuschließenden 
Verträgen zu regeln. >

§ 8

(1) Ausgezeichnete Leistungen, verbunden mit vor
bildlichem gesellschaftlichem Verhalten der Studenten, 
sind in Übereinstimmung mit der FDJ-Leitung auf 
der Grundlage der Betriebsprämienordnung des Prak
tikumsbetriebes zu prämiieren und durch die Direk
toren der Sektionen der Hochschulen in geeigneter 
Form (Anwendung moralischer Stimuli) anzuerkennen.

(2) Eine vorbildliche Betreuertätigkeit der Mitarbei
ter der Praktikumsbetriebe stellt ein Kriterium für 
die Auszeichnung dieses Personenkreises durch die. 
Praktikumsbetriebe dar. Besondere Leistungen von 
Angehörigen der Praktikumsbetriebe in der Erzie
hung und Ausbildung können von der Hochschule 
durch die Verleihung von Ehrenurkunden oder durch 
die Erteilung von Lehraufträgen gewürdigt werden. 
Praktikumsbetriebe können gemäß der Anordnung 
vom 15. Dezember 1967 über die Bestätigung von 
volkseigenen und genossenschaftlichen Betrieben als 
„Anerkannter Praktikumsbetrieb“ (GBl. II 1968 S. 28) 
ausgezeichnet werden.

§9

Finanzielle Regelungen

(1) Bei Betriebspraktika bis zu 12 Wochen-erhalten 
die Studenten Stipendium gemäß der Anordnung vom 
4. Juli 1968 über die Gewährung von Stipendien an

Direktstudenten der Universitäten, Hoch- und Fach
schulen der Deutschen Demokratischen Republik 
— Stipendienordnung — (GBl. II S. 527) (nachstehend 
Stipendienordnung genannt) von der Hochschule. 
Wenn die Studenten im Rahmen der Ausbildung un
mittelbar im Produktionsprozeß tätig werden, sind die 
in dieser Zeit für die Studenten zu berechnenden 
Löhne vom Praktikumsbetrieb an die Hochschule 
abzuführen und dort zu vereinnahmen. Von diesen 
„Einnahmen aus Leistungen für Dritte“ kann die 
Hochschule bis zu 30 % dem Sonderfonds für Studie
rende zusätzlich zuführen. Weitere 20 % dieser Ein
nahmen können von der Hochschule gegebenenfalls 
zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben für das 
Praktikum der Studenten herangezogen werden. Zu
schläge sowie Mehrleistungslöhne sind vom Prakt.i- 
kumsbetrieb nach den Rechtsvorschriften direkt an die 
betreffenden Studenten auszuzahlen.

(2) Bei Betriebspraktika über 12 Wochen (lang
fristige Praktika) entfällt die Stipendienzahlung 
durch die Hochschule. Die Studenten erhalten vom 
Praktikumsbetrieb bei Einhaltung der gesetzlichen 
Arbeitszeit von der ersten Woche an eine Grundver
gütung in Höhe von 300 M monatlich. Führt der Stu
dent Arbeiten eines Hoch- oder Fachschulkaders aus, 
kann der Praktikumsbetrieb in Abhängigkeit von der 
erbrachten Arbeitsleistung eine Vergütung bis zu 
70 % des Anfangsgehaltes für Hoch- bzw. Fachschul
kader der für den jeweiligen Praktikumsbetrieb gel
tenden tarifrechtlichen Bestimmungen an den Studen
ten zahlen. Die vom Praktikumsbetrieb im Rahmen 
der langfristigen Praktika gezahlten Vergütungen 
unterliegen nicht der Lohnsteuer- und der Sozial
versicherungspflicht.

(3) Werden Studenten im langfristigen Praktikum 
von den Hochschulen selbst zur Lösung wissenschaft
licher Aufgaben — insbesondere im Rahmen de)- auf
tragsgebundenen Forschung — herangezogen, erhalten 
sie von der Hochschule eine Grundvergütung in 
Höhe von 300 M monatlich. An Ingenieurpraktikanten, 
die im Rahmen von Forschungsaufträgen tätig wer
den, kann die Hochschule in Abhängigkeit von der 
erbrachten Arbeitsleistung eine monatliche Vergütung 
bis zu 70 °;'o der Grundvergütung der Gruppe V der 
Verordnung vom 6. November 1968 über die Ver
gütung der wissenschaftlichen Mitarbeiter an den 
wissenschaftlichen Hochschulen — Mitarbeitervergü
tungsverordnung (MVVO) — (GBl. II S. 1018) zahlen. 
Die von der Hochschule gezählten Vergütungen unter
liegen nicht der Lohnsteuer- und der Sozialversiche
rungspflicht.

(4) Zu der Vergütung gemäß Absätzen 2 und 3 wer
den von der Hochschule — in Anwendung der §§ 9, 11, 
12 der Stipendienordnung — Sozialzuschläge, Zusatz
stipendien sowie Ortszuschlag (bei mindestens ein
monatigem Betriebspraktikum) gezahlt. Außerdem er
halten Empfänger des Karl-Marx-Stipendiums über 
die Vergütungen der Absätze 2 und 3 hinausgehend 
von der Hochschule einen zusätzlichen Stipendien
betrag in Höhe von 150 M monatlich. Die Kinder
zuschläge gemäß der Verordnung vom 28. Mai 1958 
über die Zahlung eines staatlichen Kinderzuschlages 
(GBl. I S. 437) werden für die Dauer der Betriebs
praktika ebenfalls von der Hochschule gezahlt.

(5) Für den Fall von Krankheit und Unfall wäh
rend der Zeit der Praktika gelten die Festlegungen


